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Telemedizin in 
 Sachsen – 
 Anmerkungen zur 
Studie
Telemedizin – kaum ein Tag vergeht, 
ohne dass über diese in den ver-
schiedensten Medien gesprochen 
oder geschrieben wird.
Für viele Kollegen gehören telemedi-
zinische Anwendungen zu ihrem 
Arbeitsalltag und sind nicht mehr 
wegzudenken. Mit der vorgelegten 
Studie wurden Präsenz und Bedeu-
tung von Telemedizin aus Anwender-
sicht nun für Sachsen analysiert und 
damit so manche „gefühlte“ subjek-
tive Wahrnehmung zu dieser Thema-
tik bestätigt oder widerlegt.
Aus meiner Perspektive waren zwei 
Ergebnisse besonders bemerkens-
wert.
So wurde die Bedeutung von 
Anwendungen zum gemeinsamen 
elektronischen Zugriff auf Patienten- 
oder Fallakten als eher gering für die 

Patientenversorgung eingeschätzt. 
Nur 3,8 Prozent der Telemedizin nut-
zenden Ärzte sahen eine solche 
Anwendung als subjektiv wichtigste 
TM-Anwendung in ihrem Arbeits-
alltag an. Zum Teil liegt dies sicher-
lich daran, dass aufgrund der immer 
noch  fehlenden sektorenübergreifen-
den Infrastruktur, praktische Erfah-
rungen diesbezüglich rar sind. Ande-
rerseits zeigt es aber auch, dass 
deren Nutzen für die Patientenver-
sorgung offenbar als nicht sehr hoch 
eingeschätzt wird.
Auffällig und zugleich alarmierend ist 
auch der gering ausgeprägte und 
geplante Einsatz telemedizinischer 
Anwendungen im hausärztlichen 
Bereich. Gerade die Hausärzte wür-
den jedoch vom ge  meinsamen elek-
tronischen Zugriff auf Patientenak-
ten in ihrem Arbeits alltag enorm pro-
fitieren und einen Nutzen für die 
Patientenversorgung im Sinne effizi-
enterer diagnostischer und therapeu-
tischer Behandlungspfade erreichen.
Unser hausärztlicher Nachwuchs, den 

wir gerade in den strukturschwa-
chen Regionen Sachsens bekannter-
maßen dringend benötigen, wird 
eine zeitgemäße moderne elektroni-
sche Infrastruktur gerade dort bei 
Tätigkeitsbeginn zu Recht einfordern.
Vielen Kollegen, auch und gerade im 
ambulanten Versorgungsbereich, ist 
dies sehr bewusst und Ärzte- bzw. 
Praxisnetze entstehen und werden 
zielführend genutzt und ausgebaut.

Im Hinblick auf die Qualität der Pati-
entenversorgung und auf die vom 
technischen Fortschritt geprägten 
Arbeitsbedingungen für die Ärzte-
schaft sollte der Fokus bei der Imple-
mentierung von Anwendungen der 
Telemedizin/ Telematik in Sachsen auf 
die strukturschwachen Regionen 
und auf die sektorenübergreifenden 
Behandlungspfade gelegt werden.
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CIRS-Fall:
„Der Anfang des Heils ist die Kennt-
nis des Fehlers“        Epikur

Im Juni 2016 stellte die Plattform 
„CIRSmedical Anästhesiologie“ einen 
interessanten Fall des Monats vor. 
Bei einem adipösen Patienten wurde 
nach einer elfstündigen Operation 
am linken Ellenbogen ein massiv aus-
geprägter Dekubitus 2° – 3° mit einer 
Größe von ca. 3 x 4 cm festgestellt. 
Dieser war vor der Operation noch 
nicht vorhanden. Bei einer internen 
Aufarbeitung des Falls stellte sich 
heraus, dass ähnliche Ereignisse 
mehrmals im Jahr vorkommen. 
Es handelte sich auf Grund der Adi-
positas und anderer Begleiterkran-
kungen um einen Hochrisikopatien-
ten für Lagerungsschäden, mögliche 
Gründe waren:
■ die augenscheinlich ineffiziente 

Lagerung des Patienten (dieser 
befand sich die gesamten elf 

Stunden ausschließlich in Rücken-
lage, beide Arme waren ausgela-
gert) 

■ fehlende/ineffiziente Lagerungs-
kontrollen.

Lagerungsschäden gehören in den 
Gutachterstellen zu den häufigeren 
Schäden. In vielen Kliniken war für 
die Lagerung spezielles Pflegeperso-
nal eingestellt worden, welches sich 
als Lagerungspfleger im OP mit eben 
dieser patienten- und eingriffsge-
rechten Lagerung beschäftigte. 
Durch den zunehmenden wirtschaft-
lichen Druck wurden viele dieser 
Stellen wegrationalisiert, wodurch 
wertvolles Wissen und jahrelange 
Erfahrung verloren gingen. Proble-
matisch ist, dass die Gerichte Lage-
rungsschäden in der Regel als „voll 
beherrschbare Risiken“ beurteilen 
und es somit zu einer Beweislastum-
kehr kommt. Nur ein abgestimmtes 
und sorgfältiges Vorgehen von Anäs-
thesie und operativem Fach, das 
transparent dokumentiert wird, kann 

Patienten schützen und im gegebe-
nenfalls trotzdem eintretenden Scha-
densfall (den es auch bei absoluter 
Sorgfalt geben wird) die Beteiligten 
vor ungerechtfertigten Ansprüchen 
schützen.
TakeHomeMessage
■ feste Regelungen zur Lagerung 

(geklärte Zuständigkeiten, Ver-
wenden von geeigneten Lage-
rungsmaterialien, adäquate Vor-
untersuchung zur Aufdeckung 
von Anomalien, die das Risiko 
von Lagerungsschäden erhöhen 
können, Aufklärung des Patien-
ten über mögliche Lagerungs-
schäden)

■ Dokumentation der Lagerung 
und der durchgeführten Lage-
rungskontrollen (insbesondere 
der gefährdeten Regionen)

https://www.cirs-ains.de/files/fall-
des-monats/FdMJuni2016.pdf
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